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Liebe Leserinnen und Leser,
die Winterzeit bedeutet 
alljährlich eine Heraus-
forderung für die Autobe-
sitzer – einerseits herr-
schen auf den Straßen 
verschärfte Bedingungen,
andererseits gilt es von 
Gesetzes wegen wichti-
ge Regeln zu befolgen:
Was Autobesitzer beach-
ten müssen, um im Scha-
densfall den vollen Schutz

ihrer Kaskoversicherung zu erhalten, erfahren 
Sie in diesem Heft.

Kurios aber sinnvoll – es gibt nichts, was sich 
nicht versichern ließe. Nischenprodukte sind zu-
nehmend gefragt, scheuen Sie sich nicht, auch 
mit ungewöhnlichen Anfragen an uns heran zu 
treten! Warum eine Rechtsschutzversicherung für 
jeden Schifahrer selbstverständlich sein sollte, le-
sen Sie ebenfalls in diesem Heft.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein besinn-
liches und frohes Weihnachtsfest, und dass Sie 
gut ins nächste Jahr rutschen!

Ihr

Team des
Versicherungsbüro Premm

Versicherungsbüro Premm GmbH 
A-2100 Korneuburg · Hauptplatz 4 · Telefon: +43 (0) 2262/ 62 265 · Fax: +43 (0) 2262/ 62 266 · E-Mail: office@premm.at · Internet: www.premm.at

Ein frohes 
Weihnachtsfest 
und einen 

guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Sicher durch
den Winter
So wird Ihr Auto
wintertauglich
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Kinder brauchen Startkapital für 
wesentliche Meilensteine
 
Ein Versicherer bietet aktuell ein „Start-
ins-Leben“-Paket für Kinder. Das Produkt 
ist eine klassische Lebensversicherung 
mit Kapitalbildung und bietet Versiche-
rungsschutz und Startkapital für Meilen-
steine wie Vorsorge für Berufsausbildung, 
Studium, Wohnung oder Führerschein. 
Das Produkt garantiert, dass die Versi-
cherungssumme nach Ablauf der verein-
barten Versicherungsdauer ausbezahlt 
wird – unabhängig davon, ob der Bei-
tragszahler diesen Zeitpunkt erlebt oder 
nicht. Im Ablebensfall übernimmt die Ver-
sicherungsgesellschaft die Beitragszah-
lung. Ein Zusatzbaustein bietet darüber
hinaus finanzielle Absicherung im Krank-
heitsfall bei vollständiger Arbeitsunfähig-
keit, bei Hospiz- und Elternkarenz. Somit 
ist diese Absicherung garantiertes Start-
kapital für das Kind zum 19. Lebensjahr
für die ersten großen Investitionen.

„Gibt’s nicht“ – gibt’s 
fast nicht: Nischen-
produkte im Vormarsch

Viele wären sicher sehr überrascht über die Vielfalt an Absiche-
rungslösungen, die der Versicherungsmarkt neben den gängig-
en, allseits bekannten Produkten bietet. Es gibt nämlich ein über-
aus breites Spektrum an Versicherungsangeboten, die nicht all-
täglich sind, jedoch bei Bedarf oft viel Aufwand verursachen, um
eine passende Lösung bzw. den passenden Anbieter zu finden.

Von der Absicherung für Seilbahn-
betreiber, der Filmausfallversi-
cherung über Tierkrankenver-
sicherungen, Oldtimer- und 
Eventabsicherungen bis hin 
zur Kunstversicherung und gar 
einer Wettversicherung gegen 
ein „Hole in one“ im Golf. Die Liste an unge-
wöhnlichen Nischenprodukten könnte man lan-
ge weiterführen. Sicherheit steht in Zeiten wie diesen für 
viele Menschen an oberster Stelle. Dies ist auch der Grund, wa-
rum sie sich vermehrt gegen alle Eventualitäten absichern möch-
ten und immer mehr Nachfrage nach außergewöhnlichen Pro-
dukten entsteht. Versicherbar ist prinzipiell alles, was in Geld mess-
bar ist und wo der Eintritt des versicherten Ereignisses nicht vor-
hersehbar ist. 

Ein gutes Beispiel ist die Veranstaltungsversicherung. Ein beson-
ders hohes Risiko haben hier Vereine, die über keine regelmä-
ßigen Einnahmen verfügen. Ein finanzieller Verlust z.B. aufgrund 
einer unvorhergesehen nötigen Absage einer Veranstaltung kann 
das „Aus“ des Vereins bedeuten! Versicherungen machen solche
Ereignisse kalkulierbarer. Doch auch im Privatbereich sind ähn-
liche Deckungen stark im Kommen. Hoch im Kurs liegen bei-
spielsweise Hochzeitsversicherungen. Die Hochzeitsversicherung
versichert verschiedene unvorhersehbare Ereignisse, die den 
schönsten Tag im Leben verhindern können, wie zum Beispiel 
einen Unfall oder gar einen Trauerfall im engsten Familienkreis. 
Sogar wenn ein Partner „kalte Füße“ bekommt und die Hochzeit 
ins Wasser fällt, kann das in den Versicherungsschutz fallen.

Immer mehr Nachfrage herrscht auch nach der Absicherung von 
Gegenständen wie Musikinstrumenten, Fahrrädern oder Golf-
bags. Dass zum Beispiel eine Kunstversicherung nicht nur für 
Sammler teurer Gemälde sinnvoll ist, wissen die wenigsten. Die-
se umfasst nämlich durchaus Dinge, die im Grunde jeder sein Ei-
gen nennen könnte. Beispiele hierfür sind verschiedenste Samm-
lungen, Skulpturen, aber teilweise auch Pelze oder Schmuck. 
Wertvolle Schmuckstücke wähnt man in der Haushaltsversiche-
rung in guten Händen, doch es ist nicht gesichert, dass die für
solche Gegenstände typischen Risiken in Umfang und Höhe aus-
reichen, um eventuelle Schäden auszugleichen. 

Scheuen Sie sich nicht davor, auch mit ungewöhnlichen Anfra-
gen an uns heranzutreten. Wir haben einen guten Überblick 
über die Angebote am Markt und können auch für nicht all-
tägliche Risiken eine passende Lösung für Sie finden. 

Neuartige Ablebensversicherung 
mit einer risikogerechten 
Prämienberechnung
 
Seit kurzem wird am heimischen Markt 
eine neuartige Ablebensversicherung an-
geboten. Konsumenten, die im Falle ihres
Ablebens ihre Angehörigen gut versorgt 
wissen wollen oder eine Sicherheitslei-
stung für Darlehen oder Kredite benöti-
gen, können zu einem attraktiven Preis-/
Leistungsverhältnis vorsorgen. Sowohl bei
den Leistungen als auch bei den Prämien
erfolgt die Gestaltung des Ablebens-
schutzes abgestimmt auf die individuelle 
Risikosituation des Versicherungsneh-
mers. Daher wird der Verzicht auf die 
Ausübung risikoreicher Freizeitaktivitä-
ten wie etwa Quadfahren, Mountainbiken
abseits von Wegen und spezielle Flug-
sportarten in der Prämienberechnung 
ebenso honoriert wie die Vermeidung grö-
ßerer Gesundheitsgefahren durch Rau-
chen oder erhöhtes Gewicht. Dadurch
können die Prämien für Normalverbrau-
cher sehr niedrig gehalten werden.
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Die Tücken des Kleingedruckten – 
Wasserleitung geplatzt und keiner zahlt
Haben Sie schon einen Schiurlaub gebucht? Oder zieht es 
Sie und Ihre Lieben im Winter in wärmere Regionen? Auf je-
den Fall vergessen Sie bitte nicht darauf, in Ihren vier Wän-
den den Hauptwasserhahn abzudrehen. Das gehört ebenso 
zu den Pflichten des Versicherungsnehmers wie Maßnahmen 
gegen den Schneedruck am Dach oder gegen Dachlawinen.

Bei der Rückkehr vom Schiurlaub erlebte ein Hausbesit-
zer eine schlimme Überraschung. Weil die Heizung aus-
gefallen war und er vergessen hatte, den Hauptwasser-
hahn abzudrehen, hatte der Frost die Leitung zum Plat-
zen gebracht. So stand bei der Rückkehr der Keller un-
ter Wasser. Die nächste böse Überraschung erlebte der
Hausbesitzer, als er seine Versicherung kontaktierte. Sie
berief sich auf eine Obliegenheitsverletzung und wei-
gerte sich, den Schaden am Mobilar sowie an der E-
Gitarre des Sohnes und einer HiFi-Anlage zu bezahlen. 

Konkret ging es darum, dass in den Bedingungen der meisten
Gebäudeversicherungen die Pflicht (Obliegenheit) des Ver-
sicherungsnehmers festgehalten ist, den Haupthahn der Was-
serleitung zu schließen, wenn das versicherte Gebäude län-
ger als 72 Stunden unbewohnt ist. 

Leider zählt diese Obliegenheitsverletzung zu den häufigsten 
Ursachen, dass Versicherer eine Schadenszahlung nach Lei-
tungswasserschäden verweigern. Auch wenn viele Konsu-
menten das nicht wissen, schützt sie das leider nicht vor der 
unangenehmen Folge, im Schadensfall leer auszugehen. Bes-
tenfalls kann man versuchen, auf dem Kulanzweg eine Eini-
gung mit der Versicherung zu erzielen.

Unser Tipp: Drehen Sie vor Ihrem Urlaub den Hauptwasser-
hahn ab! Das kostet Sie nur eine Minute und schützt Sie nicht 
nur vor Leitungswasserschäden, sondern erspart Ihnen auch 
unnötige Probleme mit Ihrer Versicherung. 

Pflichten haben Hausbesitzer auch bei starkem Schneefall. 
Sie haben dafür zu sorgen, dass Dachlawinen nicht Passan-
ten verletzen oder parkende Autos beschädigen und müssen 
regelmäßig die Schneelast am Dach des versicherten Ob-
jektes überprüfen. Es wird zwar in der Regel nicht zumutbar 
sein, dass ein Hausbesitzer selbst aufs Dach hinaufsteigt, um 
den Schnee herunterzuräumen, er muss aber die Initiative
zur Schadensvermeidung ergreifen, wie etwa die Feuerwehr 
um Hilfe bitten.

Kunstsammlungen oft nicht 
ausreichend versichert

Kunstkriminalität verursacht jährlich weltweit 
einen Schaden von rund 6 Mrd. Euro – und 
ist damit nach Geldwäsche, Drogen- und Men-
schenhandel einer der größten Kriminalitäts-
bereiche überhaupt. Gerade in Krisenzeiten 
wird Kunst vermehrt als sichere Anlageform ge-
schätzt. In Sachen Versicherungsschutz fehlt es 
dann aber vielfach an Risikobewusstsein. Oft-
mals laden Eigentümer durch das Unterbieten
niedrigster Sicherheitsstandards Kriminelle qua-
si zur „Selbstbedienung“ ein. 

Auch muss ein Kunstwerk nicht unbedingt ge-
stohlen werden, um in Mitleidenschaft gezogen
zu werden. Um an einem Kunstwerk auch wirk-
lich dauerhaft Freude haben zu können, sollten 
bereits vor dem Kauf Sicherheitsüberlegungen 
angestellt werden. Dazu zählen neben dem maß-
geschneiderten Versicherungskonzept auch die
Beratung hinsichtlich Sicherheitsvorkehrungen,
Aufbewahrung, Konservierung, Restaurierung 
und Transport von Kunstwerken. Die Wahl der 
richtigen Versicherung ist für Kunstliebhaber 
eine im Ernstfall entscheidende Frage. 

Wir beraten Sie gerne!
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Sorgenfreies Schivergnügen: Nicht ohne 
Rechtsschutz auf die Piste
Die Schisaison steht unmittelbar vor der Türe. Im Wintersport-
land Österreich heißt das auch wieder Hochbetrieb in den 
Unfallkrankenhäusern der Schigebiete. Im Jahr 2009 ver-
unglückten auf Österreichs Pisten knapp 59.000 Schifahrer 
und Snowboarder. Auslöser solcher Unfälle ist meist ein Fehl-
verhalten eines Unfallbeteiligten. Mit einer passenden Rechts-
schutzversicherung geht man sicher, im Ernstfall sein Recht
ohne finanzielles Risiko durchsetzen zu können und sich vor
ungerechtfertigten Forderungen zu schützen. 

Verletzt man sich nach einer Kollision mit einem anderen 
Schifahrer, kann man vom Unfallgegner Schadenersatz for-
dern, wenn dieser den Zusammenstoß schuldhaft verursacht 
hat. Voraussetzung dafür ist, dass man weiß, wer der Un-

fallgegner ist. Daher ist es wichtig, sich wenn möglich sofort 
Name und Adresse des Unfallgegners geben zu lassen und 
sich auch Namen und Adresse von allfälligen Zeugen zu no-
tieren. Oft genug kommt es vor, dass der Unfallgegner den 
Unfallhergang in einem späteren Prozess anders schildert 
und nur aufgrund der Aussage eines Zeugen festgestellt wer-
den kann, wie sich der Unfall tatsächlich abgespielt hat. Es 
ist auch ratsam, die Polizei zu verständigen, wenn man bei 
einem Zusammenstoß verletzt worden ist.

In vielen Fällen wird nicht ein Schifahrer allein den Unfall ver-
schuldet haben, sondern es kommt zu einer Verschuldenstei-
lung. Gerade bei unklarem Hergang steigt das Risiko eines 
Rechtsstreits enorm. Man muss beachten, dass man für den 
Fall eines Mitverschuldens oder wenn sich der andere Schi-
fahrer verletzt hat, selbst schadenersatzpflichtig werden 
kann. Eine private Haftpflichtversicherung, die bei eigenem 
Verschulden den Schaden bezahlt oder unberechtigte Forde-
rungen abwehrt, ist daher unumgänglich. Doch auch eine 
Rechtsschutzversicherung ist überaus empfehlenswert. Denn: 
Die Rechtsschutzversicherung deckt die oft sehr hohen Kos-
ten einer eventuellen gerichtlichen Auseinandersetzung, bei 
der man selbst und auf eigenes Risiko seine Forderungen 
durchsetzen muss.

„Recht haben“ heißt nämlich noch lange nicht „Recht bekom-
men“. Das Risiko, einen Prozess zu verlieren, ist immer vor-
handen. Ein verlorener Prozess kann hohe Anwalts-, Gerichts-
und Sachverständigenkosten zur Folge haben. Rechtsschutz-
versicherungen können dieses Kostenrisiko ausschalten.

Die wichtigsten FIS Pistenregeln

	 Jeder Schifahrer muss auf Sicht fahren. Er muss seine Ge-
	 schwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und 
	 den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen so-
	 wie der Verkehrsdichte anpassen. 

	 Der von hinten kommende Schifahrer muss seine Fahrspur 
	 so wählen, dass er vor ihm fahrende Schifahrer nicht ge-
	 fährdet.

	 Jeder Schifahrer muss es vermeiden, sich ohne Not an 
	 engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt auf-
	 zuhalten. Ein gestürzter Schifahrer muss eine solche Stel-
	 le so schnell wie möglich freimachen. 

	 Bei Unfällen ist jeder Schifahrer zu Hilfeleistung ver-
	 pflichtet. 

	 Jeder Schifahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verant-
	 wortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine 
	 Personalien angeben.



Sudoku
Jede Zeile, Spalte und jeder Block enthält alle Zahlen von 
1 bis 9 jeweils genau einmal. Finden Sie die fehlenden 
Zahlen, wobei es nur eine mögliche Lösung geben darf!

Online-Versicherungen l Stilblüten & Sudoku
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Stilblüten

Man kann heute praktisch jede Information durch das Internet he-
rausfinden, auch die Versicherer haben diese Form der Produkt-
präsentation längst für sich entdeckt. Um sich einen Überblick zu 
verschaffen oder sich überhaupt ein Grundwissen in dieser doch 
oft recht komplizierten Branche anzueignen, stellt das Internet ein 
günstiges, zeitsparendes Medium dar. Problematisch kann die 
Sache allerdings werden, wenn es ins Detail geht.
 
Jeder kennt das: Ein Freund berichtet von einer tollen neuen
Sache, die er gerade entdeckt hat, und die man unbedingt auch
haben müsse. Das kann auch eine neue Versicherung mit ge-
radezu fabelhaften Konditionen zu sagenhaft günstigen Bedin-
gungen sein. Man wird neugierig und googelt darauf los. So 
weit, so gut. Schnell wird man fündig, vertieft sich in das An-
gebot und findet es recht ansprechend. Und weil man gerade 
dabei ist, und weil der Bekannte ja auch so angetan war, füllt 
man das Anmeldeformular online aus und schickt es ab – ab 
sofort hat man eine neue Versicherung! Und das ist in vielen
Fällen weniger gut: Welche Dinge nun tatsächlich versichert sind
und welche aus dem Versicherungsrahmen fallen, ist für Kunden
oft nur schwer herauszufinden, bzw. kapitulieren viele vor dem
seitenlangen Kleingedruckten. 

Wenden Sie sich in jedem Fall an den unabhängigen Berater 
Ihres Vertrauens – er kennt die Produkte, weiß, was genau Sie
denn nun eigentlich versichert haben und hilft bei der Schadens-
abwicklung. Um aber ein böses Erwachen von vornherein zu ver-
meiden, sollten Sie sich mit Ihrem Betreuer bereits vorab zusam-
mensetzen – denn einen bereits abgeschlossenen, aber überflüs-
sigen Vertrag rückgängig zu machen, ist nur schwer möglich.

Heiteres aus Briefen an Versicherungen

	 „Ich stelle immer wieder fest, dass meine 
	 Frau viel leistungsfähiger ist als ich. Sie kann
	 viele Stunden bei grellem Sonnenschein im 
	 Garten arbeiten und auf der Reise schwere 
	 Koffer tragen. Das alles kann ich nicht!“

	 „Mein Mann hat nun beim Ruinieren keine 
	 Schmerzen mehr.“

	 „Ich fuhr rückwärts und konnte daher nicht 
	 nach vorne sehen, als das Auto von rechts 
	 kam und links in meine Seite fuhr.“

	 „Der Unfall passierte, weil ich ein Auge auf 
	 den Lastwagen vor mir hatte, ein Auge auf 
	 die Fußgänger und eines auf das Auto hin-
	 ter mir.“

Do it yourself – 
bitte nicht bei 
Versicherungen!
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Sehr geehrte Briefträgerin, sehr geehrter Briefträger!

Falls Sie diese Zeitung nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte hiermit den Grund 
und gegebenenfalls die neue Anschrift mit. Vielen Dank!

Versicherungsbüro Premm GmbH . Hauptplatz 4 . A-2100 Korneuburg

Versicherungsbüro Premm GmbH 
A-2100 Korneuburg · Hauptplatz 4 · Telefon: +43 (0) 2262/ 62 265 · Fax: +43 (0) 2262/ 62 266 · E-Mail: office@premm.at · Internet: www.premm.at

Ballsaison, Weihnachtsfeiern, Faschingszeit – die Wochen-
enden in den  Wintermonaten sind Jahr für Jahr voller Mög-
lichkeiten für Unternehmungslustige. Da kann es schon ein-
mal passieren, dass man in der Hitze des Gefechts ein
Gläschen zuviel erwischt. Es gibt immer wieder Men-
schen, die das Ausmaß und die Folgen ihres Alkoholkon-
sums unterschätzen. Nicht umsonst rückt die Polizei in die-
ser Zeit oft zu Schwerpunktkontrollen aus.

Auch wer mit weniger als dem gesetzlich erlaubten Grenz-
wert in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, kann vor Ge-
richt zur Rechenschaft gezogen werden. Lenker, die bei ei-
ner Polizeikontrolle bis zu 0,5 Promille Alkohol im Blut auf-
weisen, werden nicht bestraft. Aber wenn der Fahrer in die-
sem Zustand scheinbar schuldlos an einem Unfall beteiligt 
ist und trotzdem eine Teilschuld infrage kommt, kann das 
Gericht aufgrund des Alkoholgehaltes im Blut einen Lenker 
als fahruntüchtig einstufen. In diesem Fall droht dem Lenker
entweder das alleinige Verschulden oder eine Teilschuld.

Ernsthafte Schwierigkeiten können nicht nur stark betrun-
kene Lenker bekommen. Wer leicht alkoholisiert mit einem 

Blutpromillegehalt von 0,5 – 0,8 einen Unfall verursacht, 
bekommt zwar den Schaden am gegnerischen Fahrzeug 
von der Haftpflichtversicherung bezahlt, die eigene Kasko-
versicherung steigt jedoch aus. Auf dem Schaden am eige-
nen Auto bleibt man also sitzen. Noch schlimmer kommt 
es für den Übeltäter nach einem Unfall, der mit mehr als 
0,8 Promille verursacht wurde. Auch hier bezahlt zwar die
gesetzliche Haftpflichtversicherung, doch wird diese im 
Nachhinein auf dem Regressweg bis zu 11.000 Euro vom 
Alkolenker zurückfordern. 

Alkohol am Steuer: Rechtlich auch unter der 
0,5-Promillegrenze ein Drahtseilakt

Leser fragen – Experten antworten
Frage:

Darf ich mein Fahrzeug auf einer Bundesstraße/Landstra-
ße neben der Fahrbahn parken? 

Der Rechtsschutzexperte dazu:

„Grundsätzlich darf auf bzw. neben einer Bundesstraße 
geparkt werden. Es gibt jedoch zahlreiche Parkverbote, 
die zu beachten sind und in der Praxis das Parken neben 
der Fahrbahn faktisch unmöglich machen“, so der D.A.S.-
Rechtsschutzexperte. Parken verboten ist: 

	 in verordneten Naturschutzgebieten, meist auf und vor 
	 allem neben der Fahrbahn 

	 auf Privatgrundstücken neben der Fahrbahn, z.B. auf 
	 Feldern, Äckern und Grünflächen. In diesem Fall droht 
	 eine Besitzstörungsklage 
	 bei Verordnung eines Halte- und/oder Parkverbotes 
	 auf Pannenstreifen 
	 auf engen Fahrbahnstellen, im Bereich von Fahrbahn-

	 kuppen, bei unübersichtlichen Kurven, auf Brücken, in 
	 Unterführungen und in Straßentunneln 

	 auf Hauptfahrbahnen im Ortsgebiet, wenn das Fahr-
	 zeug auch auf einer Nebenfahrbahn abgestellt werden 
	 könnte, ohne dass der Verkehr dadurch behindert wird 
	 auf Vorrangstraßen außerhalb des Ortsgebietes bei 

	 starkem Nebel oder sonstigen starken Sichtbehinderun-
	 gen (ausgenommen Abstellstreifen, Vorplätze vor Häu-
	 sern etc.) 
	 auf Autostraßen außerhalb dafür gekennzeichneter 

	 Stellen. 

Wann ist Parken neben Fahrbahnen verboten?
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